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Kreis Lippe 
 
391 Entwurf der Satzung des Kreises Lippe über die 
 Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen 
 auf dem Gebiet der Fleischhygiene 
 

Der Text der öffentlichen Beschlussvorlage (Drucksachen-
Nr. 132/2023) sowie der Entwurf der nachstehenden 
Satzung wird im Rahmen des vorgeschriebenen Konsultati-
onsverfahrens nach Artikel 85 
Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/625 öffentlich zugäng-
lich gemacht. 
 
Die öffentliche Beschlussvorlage und der Satzungsentwurf 
können zudem bis zum 31.10.2023 montags 
bis donnerstags in der Zeit von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr beim 
Kreis Lippe, Fachgebiet Veterinärangelegenheiten 
und Verbraucherschutz, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 
Detmold, eingesehen 
werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Anregungen oder Beden-
ken gegen die Gebührensatzung bis zum 
31.10.2023 dem Kreis Lippe, Fachgebiet Veterinärangele-
genheiten, Verbraucherschutz, Felix- 
Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold entweder schriftlich 
oder montags bis donnerstags in der Zeit 
von 9:00 bis 15:00 Uhr persönlich zur Niederschrift mitgeteilt 
werden können. 
 
Detmold, 27.09.2023 
 
 
Gez. Dr. Axel Lehmann 
Landrat 
 
Entwurf 
 

Satzung des Kreises Lippe vom XX.XX.XXXX 
über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen 

auf dem Gebiet der Fleischhygiene 
 
Aufgrund 
- Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 15. März 2017 
über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten 
zur Gewährleistung der Anwendung 
des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften 
über Tiergesundheit 
und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmit-
tel, zur Änderung der Verordnungen 
(EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, 
(EG) Nr. 
1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 
2016/429 und (EU) 2016/2031 
des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verord-
nungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) 
Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 
1999/74/EG, 2007/43/EG, 
2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhe-
bung der Verordnungen (EG) Nr. 
854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parla-
ments und des Rates, der Richtlinien 
89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 
96/23/EG, 96/93/EG und 
97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG des 
Rates (Verordnung über amtliche 

 
Kontrollen) in der jeweils geltenden Fassung, im Folgenden 
VO (EU) 2017/625 
 
- § 2 Absatz 3 des Gebührengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GebG NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.08.1999 (GV. NRW. 
S. 524/SGV NRW 2011) in der 
 
jeweils geltenden Fassung 
 
- § 1 Absatz 1 der Verordnung zur Regelung von Zuständig-
keiten auf Gebieten des Verbraucherschutzes 
(Zuständigkeitsverordnung Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen – 
ZustVOVS NRW) vom 3. Februar 2015 (GV.NRW. S. 
293/SGV NRW 788) in der jeweils geltenden 
Fassung 
 
- §§ 5, 26 Absatz 1 Buchstabe f der Kreisordnung (KrO 
NRW) für das Land Nordrhein- 
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 646/SGV 
NRW 2021) in der jeweils geltenden Fassung 
 
hat der Kreistag des Kreises Lippe am XX.XX.XXXX fol-
gende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 Gebührentatbestand und Gebührenschuldner 

 
(1) Für die in Anhang IV Kapitel II der Verordnung (EU) 
2017/625 genannten Tätigkeiten 
(Amtshandlungen) und für sonstige kostenpflichtige Amts-
handlungen werden Gebühren 
oder Auslagen nach der Allgemeinen Verwaltungsgebüh-
renordnung NRW (AVerwGebO 
NRW) vom 03.07.2001 (GV.NRW.2001 S. 262/SGV NRW 
2011) in der jeweils geltenden 
Fassung erhoben. 
 
Aufgrund der Ermächtigung des § 2 Absatz 3 Satz 1 GebG 
NRW werden für die in dieser 
Satzung aufgeführten gebührenpflichtigen Amtshandlungen 
Gebührensätze festgelegt, 
die unter Berücksichtigung der Kosten gemäß Artikel 81, der 
Festsetzungsgrundsätze des 
Artikels 82 VO (EU) 2017/625 sowie den Kriterien nach Ka-
pitel VI der Verordnung (EU) 
2017/625 (Finanzierung amtlicher Kontrollen und anderer 
amtlicher Tätigkeiten) und 
des § 3 GebG NRW von den Mindestgebührensätzen in den 
Tarifstellen 23.8.4 und deren 
Unterpositionen der AVerwGebO NRW abweichen. 
 
(2) Gebührenschuldner sind natürliche oder juristische Per-
sonen sowie Personengesellschaften, 
die die nach dieser Satzung gebührenpflichtigen Amtshand-
lungen beantragen, veranlassen, 
zurechenbar verursachen oder in deren Interesse die Amts-
handlungen vorgenommen 
werden oder deren Tätigkeiten Amtshandlungen im Sinne 
des Absatzes 1 unterliegen. 
 
(3) Die Gebühren und Auslagen werden durch Bescheid er-
hoben. 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 485 
 

 

 
§ 2 Begriffsbestimmungen 

 

(1) Kleinbetriebe im Sinne dieser Satzung sind Schlachtbe-
triebe, in denen im Durchschnitt 
des vorangegangenen Kalenderjahres bis zu als 20 Groß-
vieheinheiten wöchentlich geschlachtet 
worden sind. Dabei entsprechen 20 Großvieheinheiten 
 
a) 20 Pferden oder anderen Einhufern, 
b) 20 Rindern mit einem Lebendgewicht von mehr als 300 
kg, 
c) 40 Rindern mit einem Lebendgewicht von bis zu 300 kg, 
d) 100 Schweinen mit einem Lebendgewicht von über 100 
kg, 
e) 133 Schweinen mit einem Lebendgewischt von über 15 
kg bis zu 100 kg, 
f) 200 Schafen oder Ziegen mit einem Lebendgewicht von 
über 15 kg, 
g) 400 Schaf- oder Ziegenlämmern oder Ferkeln mit einem 
Lebendgewicht von bis zu 
15 kg, 
h) 40 Stück Rotwild, 
i) 100 ausgewachsenen Wildschweinen, 
j) 133 Stück Dam- oder Sikawild oder nicht ausgewachse-
nen Wildschweinen, 
k) 200 Stück Reh- oder Muffelwild. 
 
(2) Weitere Begriffe 
 
a) Großbetriebe im Sinne dieser Satzung sind Schlachtbe-
triebe, in denen im Durchschnitt 
des vorangegangenen Kalenderjahres mehr als 20 Großvie-
heinheiten wöchentlich 
geschlachtet worden sind. Im Kreis Lippe gibt es zur Zeit kei-
nen Großbetrieb im 
Sinne dieser Definition. 
b) Hausschlachtungen sind Schlachtungen außerhalb ge-
werblicher Schlachtbetriebe, bei 
denen das erschlachtete Fleisch ausschließlich zum priva-
ten Verzehr im Haushalt des 
Tierhalters bestimmt ist. 
c) Erzeugerbetriebe im Weißfleischbereich sind Betriebe, in 
denen nur die Schlachtgeflügeluntersuchung 
durchgeführt wird. 
d) Schlachtbetriebe im Weißfleischbereich sind Betriebe, in 
denen die Schlachtgeflügelund 
Fleischuntersuchung oder nur die Fleischuntersuchung 
durchgeführt wird. 
e) Wildbearbeitungsbetriebe sind Betriebe, in denen erleg-
tes Wild und Wildbret für das 
Inverkehrbringen zugerichtet werden. 
 
(3) Nimmt ein Schlachtbetrieb seine bzw. eine Schlacht-
stätte ihre Tätigkeit neu auf, erfolgt 
die Einstufung als Klein- oder Großbetrieb im laufenden Ka-
lenderjahr nach den 
tatsächlichen wöchentlichen Schlachtzahlen. 
 

§ 3 Gebühren nach Stück für Kleinbetriebe und bei 
Hausschlachtungen 
im Rotfleischbereich 

 

(1) Die Gebühr für Amtshandlungen im Zusammenhang mit 
der Fleischuntersuchung in 
Schlachtbetrieben, Schlachtstätten und bei Hausschlach-
tungen beträgt je Tier 
 
 

 

 
 

§ 4 Gebühren für Trichinenuntersuchungen 
 

(1) Die Gebühr für die Probennahme und die Trichinenun-
tersuchung bei Wildschweinen und 
anderen Tieren, die ausschließlich der Trichinenuntersu-
chung unterliegen, beträgt 
- bei bis zu 5 Tieren je Tier/Fleischteil je Tag 24,34 € 
- bei mehr als 5 Tieren je Tier/Fleischteil je Tag 15,28 € 
(2) Wird die Probe für die Trichinenuntersuchung bei Tieren, 
die ausschließlich der Trichinenuntersuchung 
unterliegen, von befugten Personen entnommen und im 
Kreishaus, 
Fachgebiet Veterinärangelegenheiten, Verbraucherschutz, 
Felix-Fechenbach-Str. 5, 
32756 Detmold abgegeben, so beträgt die Untersuchungs-
gebühr 
 

je Tier/Fleischteil je Tag 4,04 €. 
 

§ 5 Gebühr bei Nichtausführung eines Teils oder der 
gesamten Untersuchung und 

sonstige kostenpflichtige Amtshandlungen 
 

(1) Die Gebühren nach §§ 3 bis 4 der Satzung sind in voller 
Höhe auch dann zu entrichten, 
wenn nur ein Teil der Untersuchung oder Kontrolle stattge-
funden hat; es sei denn der 
Abschluss der Untersuchung unterbleibt aus von der Be-
hörde zu vertretenden Gründen. 
(2) Unterbleibt die angemeldete Untersuchung oder die 
Amtshandlung, weil diese nicht zu 
der angemeldeten Zeit ausgeführt werden konnte, so ist als 
Ersatz für die tatsächlich 
entstandenen Kosten eine Gebühr nach dem Zeitaufwand 
entsprechend der maßgeblichen 
Tarifstelle der Tarifstellengruppe 23. der AVerwGebO NRW 
zu entrichten. Dies gilt 
nicht, wenn die Untersuchung oder Amtshandlung aus von 
der Behörde zu vertretenden 
Gründen unterbleibt. 
(3) Soweit in dieser Satzung für Amtshandlungen auf dem 
Gebiet der Frischfleischhygiene 
ausdrücklich keine Gebührentatbestände enthalten sind, 
gelten die Gebührentatbestände, 
die Gebührensätze und Auslagenerstattungen der AVerw-
GebO NRW in der jeweils 
geltenden Fassung. 
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§ 6 Mitwirkungspflichten und Fälligkeit 

 

(1) Der Gebührenschuldner ist verpflichtet, alle zur Gebüh-
renfestsetzung erforderlichen 
Angaben zu machen sowie Einsichtnahme in die entspre-
chenden Unterlagen zu gewähren. 
(2) Die zugelassenen Schlachtbetrieben erhalten nach einer 
Tagesschlachtung eine Information 
über die an dem Schlachttag nach §§ 3 oder 5 zu erhebende 
Gebühr. Zu Beginn 
des Folgemonats wird die für den Vormonat zu erhebende 
Gebühr mit einer monatlichen 
 
Zusammenstellung festgesetzt und ist innerhalb der dann 
gesetzten Frist fällig. Ausnahmen 
hiervon können in begründeten Einzelfällen geregelt werd- 
en. 
(3) Bei Hausschlachtungen sind die nach §§ 3 oder 5 zu fest-
zusetzenden Gebühren unmittelbar 
nach Durchführung der Untersuchung fällig und sofort zu 
entrichten. Ebenso sind 
die nach § 4 Absatz 1 ggf. in Verbindung mit § 5 festzuset-
zenden Gebühren unmittelbar 
nach Durchführung der Probeentnahme fällig und sofort zu 
entrichten. Die nach § 4 Absatz 
2 ggf. in Verbindung mit § 5 festzusetzenden Gebühren sind 
unmittelbar nach Abgabe 
der Probe im Bürgerservice des Kreises Lippe zu entrichten. 
(4) Die Durchführung der Untersuchung kann von der Zah-
lung eines angemessenen Vorschusses, 
der spätestens am letzten Arbeitstag vor der Untersuchung 
zu entrichten ist, 
abhängig gemacht werden. Angemessen ist ein Vorschuss 
in der Regel, wenn er der 
durchschnittlichen monatlichen Gebührenfestsetzung des 
Vorjahres des Betriebes entspricht. 
 

§ 7 Salvatorische Klausel 
 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung rechtsun-
wirksam sein oder werden, so wird 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht be-
rührt. 
 

§ 8 Schlussbestimmungen 
 

(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Kreises Lippe vom 
01.10.2012 über die Erhebung von 
Gebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Fleisch- 
und Geflügelfleischhygiene 
außer Kraft. 

Kr.Bl.Lippe 29.09.2023 
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öffentlich 
Vorlage-Nr.: 132/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Betreff: 
 
Einleitung des Konsultationsverfahrens zur Neufassung der 
Gebührensatzung des Kreises Lippe über die Erhebung von 
Gebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Fleisch-
hygiene 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der als Anlage 1 der Vorlage beigefügte Entwurf der 
Satzung des Kreises Lippe über die Erhebung von Ge-
bühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Fleisch-
hygiene wird entsprechend Artikel 85 der Verordnung 
(EU) 2017/625 (VO (EU) 2017/625) des Europäischen Par-
laments und des Rates den Interessenvertretern für eine 
Konsultation bekannt gegeben. 
2. Der Landrat wird beauftragt, das vorgeschriebene 
Konsultationsverfahren durchzuführen. 
 
Sachdarstellung: 
A. Allgemeines 
 

Der Kreistag des Kreises Lippe hat in seiner Sitzung am 
01.10.2012 die Satzung des Kreises Lippe über die Erhe-
bung von Gebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet der 
Fleisch- und Geflügelfleischhygiene beschlossen. Seit dem 
01.12.2012 werden die Gebühren für diese Amtshandlun-
gen auf Grundlage dieser Satzung erhoben. Die Gebühren-
pflicht für die in dieser Satzung genannten amtlichen Kon-
trollen ergab sich aus der zu dem Zeitpunkt geltenden Ver-
ordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 29.04.2004. 
 
Seit dem 14.12.2019 regelt die VO (EU) 2017/625 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 
(EU-Kontrollverordnung) die Gebührenpflicht für die in die-
ser Satzung genannten amtlichen Kontrollen. 
 
Das Kapitel VI der EU-Kontrollverordnung regelt in den Arti-
keln 78 bis 85 die Finanzierung amtlicher Kontrollen und an-
derer amtlicher Tätigkeiten und bildet daher die Rechts-
grundlage für die Gebührenerhebung in den EU-Mitglied-
staaten und damit auch für die entsprechenden Gebühren-
satzungen. 
So müssen gemäß Artikel 79 Absatz 1 Buchstabe b) der EU-
Kontrollverordnung für die bezeichneten amtlichen Kontrol-
len mindestens die in Anhang IV Kapitel II der VO benannten 
Pflichtgebühren erhoben werden. Aufgrund des Artikels 79 
Absatz 1 Buchstabe a) EU-Kontrollverordnung können die 
Kreise bis zur Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten nach 
oben abweichen. 
Ein Abweichen nach unten ist nach Artikel 79 Absatz 3 EU-
Kontrollverordnung möglich. Danach können Mitgliedstaa-
ten im Zusammenhang mit den in Anhang IV Kapitel II auf-
geführten Tätigkeiten auf objektiver und nichtdiskriminieren 
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der Grundlage die Höhe der Gebühren oder Abgaben ver-
ringern, wenn dabei die Interessen von Unternehmern mit 
geringem Durchsatz, die traditionellen Methoden der Pro-
duktion, der Verarbeitung und des Vertriebs, die Erforder-
nisse von Unternehmern in Regionen in schwieriger geogra-
fischer Lage und das Maß, in dem sich der Unternehmer in 
der Vergangenheit an die Vorschriften gemäß Artikel 1 Ab-
satz 2 gehalten hat, berücksichtigt wird. 
Eine wesentliche Änderung gegenüber den bis zum 
14.12.2019 geltenden EU-Finanzierungsvorschriften ist die 
im Artikel 85 Absatz 1 EU-Kontrollverordnung geforderte 
Gewährleistung eines hohen Maßes an Transparenz. Da-
nach müssen bestimmte Informationen öffentlich zugänglich 
sein. Zudem müssen nach Artikel 85 Absatz 3 EU-Kontroll-
verordnung die Mitgliedstaaten vor einer Beschlussfassung 
über die Gebührensatzung die maßgeblichen Interessenver-
treter und Interessenvertreterinnen zu den allgemeinen Me-
thoden zur Berechnung der Gebühren oder Abgaben kon-
sultieren (sogenanntes Konsultationsverfahren). 
Die betroffenen Schlachtbetriebe sind über die beabsichtigte 
Satzung zu informieren und um Stellungnahme zu bitten. 
Auf Anfrage ist den Schlachtbetrieben die Kalkulation be-
kannt zu geben. Nach einer angemessenen Äußerungsfrist 
von mindestens vier Wochen sind die Äußerungen der Be-
triebe zu bewerten und soweit beachtlich zu berücksichtigen 
und die Satzung dann in einem zweiten Beschlussverfahren 
zu beschließen. 
Aufgrund der beschriebenen Verfahrensänderung ist die 
derzeitige Satzung an das geltende Recht anzupassen. 
Darüber hinaus besteht aufgrund des seit dem Erlass der 
derzeit geltenden Satzung im Jahre 2012 eingetretenen 
Sach- und Personalkostenanstiegs sowie durch zusätzlich 
eingeführte externe Audits im Trichinenlabor nach mehr als 
10 Jahren Gebührenstabilität die Notwendigkeit, die Gebüh-
ren anzupassen. 
 
B. Satzungsregelungen und Kalkulation 
 

Die Verordnung (EU) 2017/625 regelt unter anderem die Fi-
nanzierung der Kontrollen in den Bereichen des Futtermittel- 
und Lebensmittelrechtes sowie der Tiergesundheit und dem 
Tierschutz. 
Für die amtlichen Kontrollen müssen die erforderlichen Mit-
tel bereitgestellt werden. Ob die Finanzierung aus allgemei-
nen Steuermitteln oder durch die Erhebung von Gebühren 
oder Kostenbeiträgen erfolgt, bleibt grundsätzlich den Mit-
gliedstaaten überlassen. Dies gilt jedoch nicht für die Berei-
che, für die bereits in der Vergangenheit Gebühren gemäß 
der Richtlinie 85/73/EWG erhoben wurden. Da für Amts-
handlungen, die dem Gebiet der Fleischhygiene zuzuordnen 
sind, auch in der Vergangenheit Gebühren erhoben wurden, 
sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, hierfür weiterhin Ge-
bühren zu erheben. 
Über die allgemeine Verwaltungsgebührenordnung (AVerw-
GebO NRW) sind die in der EU-Kontrollverordnung enthal-
tenen Pflichtgebühren in den Tarifstellen 23.8.4.1 ff. in das 
Landesrecht übernommen. Der Kreis Lippe ist gemäß § 2 
Absatz 3 Gebührengesetz NRW berechtigt, in seinem Auf-
gabenbereich für diese Amtshandlungen eine eigene Ge-
bührenordnung (Satzung) mit abweichenden Gebührensät-
zen zu erlassen. 
Die tatsächlichen Kosten für die Kontrollen auf dem Gebiet 
der Fleischfleischhygiene im Kreis Lippe lagen 
 
und liegen auch aktuell über den vom Land NRW festgesetz-
ten Mindestgebühren. Daher sollte weiterhin von der Mög-
lichkeit gemäß § 2 Absatz 3 Gebührengesetz NRW in Ver-
bindung mit den Tarifstellen 23.8.4.1 ff Gebrauch gemacht  

 
werden, die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen 
auf dem Gebiet der Fleischfleischhygiene durch eine kom-
munale Satzung zu regeln. 
Die Festsetzung höherer Gebühren als die in der EU-Kon-
trollverordnung genannten Pflichtgebühren ist mit der Ver-
ordnung vereinbar, soweit sie die berücksichtigungsfähigen 
Kosten nicht übersteigen (Kostendeckungsprinzip). Berück-
sichtigungsfähig sind gemäß Artikel 81 EU-Kontrollverord-
nung folgende Kosten: 
- Kosten für die Löhne und Gehälter des Personals — ein-
schließlich des Hilfs- und Verwaltungspersonals — das an 
der Durchführung amtlicher Kontrollen beteiligt ist, sowie 
Kosten für die soziale Sicherheit, das Altersruhegeld und die 
Versicherung dieses Personals; 
- Kosten für Einrichtungen und Ausrüstung, einschließlich In-
standhaltungs- und Versicherungskosten und sonstiger Ne-
benkosten; 
- Kosten für Verbrauchsgüter und Hilfsmittel; 
- Kosten für Leistungen, die beauftragte Stellen den zustän-
digen Behörden für amtliche Kontrollen, die diesen beauf-
tragten Stellen übertragen wurden, auferlegen; 
- Kosten für Schulungen des Personals gemäß Buchstabe 
a, mit Ausnahme der beruflichen Bildung, die für das Errei-
chen der Qualifikation erforderlich sind, welche Vorausset-
zung für eine Einstellung durch die zuständigen Behörden 
ist; 
- Kosten für die Reisen und die damit verbundenen Tagegel-
der des beteiligten Personals; 
- Kosten für Probenahmen sowie für Laboranalysen, -tests 
und -diagnosen, die von amtlichen Laboratorien für diese 
Aufgaben in Rechnung gestellt werden. 
Zuletzt wurden die Gebühren für Amtshandlungen im Be-
reich der Fleisch- und der Geflügelfleischhygiene mit der 
zum 01.11.2012 in Kraft getretenen Satzung des Kreises 
Lippe unter Berücksichtigung der damaligen Rechtslage 
(Verordnung (EG) 882/2004) kalkuliert. 
Die Höhe der beim Kreis Lippe für die Durchführung der 
oben angeführten Überwachungsaufgaben anfallenden 
Kosten wird in hohem Maße durch die Höhe der Personal-
kosten bestimmt. Die Gebührenkalkulation von 2012 ba-
sierte auf der Basis des zum 01.09.2008 in Kraft getretenen 
Tarifvertrages zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Be-
schäftigten in der Fleischuntersuchung (TV-Fleischuntersu-
chung) in der 2011 geltenden Fassung. Die seitdem im Ta-
rifvertrag erfolgten Tariferhöhungen sind in der derzeitigen 
Satzung und bei den aktuellen Gebührensätzen nicht be-
rücksichtigt. 
In der Zwischenzeit ist bei den allgemeinen Personal- und 
Sachkosten eine deutliche Erhöhung der Kosten eingetre-
ten. So betrugen die Lohnerhöhungen im TV-Fleischunter-
suchung allein im Zeitraum von Februar 2017 bis April 2022 
in der Summe mehr als 11 %. Nach den kalkulierten Kosten 
würde das Defizit bei unveränderten Gebührensätzen über 
150.000,00 Euro im Jahr betragen. 
Die neue im jetzigen Satzungsentwurf vorgelegte Gebühren-
struktur beinhaltet die Gebührenstaffel entsprechend der 
Personalkostenstaffel für Stückvergütungen nach dem Tarif-
vertrag. Die Gebührenstaffeln wurden daher unter Berück-
sichtigung der Tarifstruktur gebildet, um eine den jeweils an-
fallenden Kosten und damit dem Wert der erbrachten Leis-
tung entsprechende Gebühr zu erheben. Die Gebühren-
struktur ist so gestaltet, dass die Schlachtbetriebe entspre-
chend den in ihrer Staffel (Stückzahl pro Schlachtung) an-
fallenden Kosten belastet werden. 
Bei der Aufteilung in die verschiedenen Tierartengruppen 
wurde die landesrechtliche Gebührenregelung der Tarif-
stelle 23.8.4 der AVerwGebO NRW berücksichtigt, die der  
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im Anhang II, Kapitel IV der Verordnung (EU) 2017/625 vor-
gegebenen Struktur entspricht. 
Im Kreis Lippe gibt es 18 zugelassene handwerklich struktu-
rierte Schlachtbetriebe, von denen einzelne an nur wenigen 
Schlachttagen im Jahr schlachten oder in den letzten zwei 
Jahren nicht geschlachtet haben. Einen zugelassenen Ge-
flügelschlachtbetrieb gibt es im Kreis Lippe nicht mehr. 
Aufgrund der langjährigen Gebührenstabilität und der be-
reits 2011 nicht kostendeckenden Gebührensatzung kommt 
es zu einer deutlichen Gebührenerhöhung. Diese Erhöhung 
wirkt sich besonders in den Staffeln bis 5 geschlachteten 
Tieren aus, da diese in der bisherigen Satzung besonders 
begünstigt wurden. 
 
C. Beschlussverfahren 
 

Die Beteiligung der politischen Gremien des Kreises Lippe 
erfolgt in einem zweistufigen Beschlussverfahren: 
 
1. Konsultationsverfahren 
Der anliegende Entwurf der neuen Gebührensatzung wird 
nach der Vorberatung des Ausschusses für Wirtschaft, Tou-
rismus und Ordnung am 04.09.2023, des Finanz- und Per-
sonalausschusses am 11.09.2023, des Kreisausschusses 
am 18.09.2023 vom Kreistag am 25.09.2023 beraten und 
die Bekannt-gabe für eine Konsultation soll beschlossen 
werden. Anschließend erfolgt die entsprechend des Verfah-
rens vorgesehene Veröffentlichung der Unterlagen und auf 
Wunsch auch die Übersendung an die betroffenen Unter-
nehmen und die Fachverbände. 
Es wird darauf hingewiesen, dass Anregungen oder Beden-
ken gegen die Gebührensatzung bis zum 31.10.2023 dem 
Kreis Lippe, Fachgebiet Veterinärangelegenheiten, Ver-
braucherschutz, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Det-
mold entweder schriftlich oder montags bis donnerstags in 
der Zeit von 9:00 bis 15:00 Uhr persönlich zur Niederschrift 
mitgeteilt werden können. 
2. Beschlussverfahren über die Gebührensatzung 
Die eingehenden Anregungen und Bedenken werden be-
wertet und entsprechend dem Ergebnis der Prüfung in der 
anliegenden Gebührensatzung berücksichtigt. Der (gegebe-
nenfalls im Laufe des Verfahrens geänderte) Entwurf der 
Gebührensatzung soll dann in der Beratungsfolge des vier-
ten Quartals 2023 zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 
 
D. Hinweise zur Gebührenkalkulation 
 

1. Kalkulation der Gebührenbeträge 
Aufgrund gestiegener Personal- und Sachkosten ist eine An-
passung der zurzeit geltenden Gebührensatzung erforder-
lich. Die Gebührenbeträge in der aktuell gültigen Satzung 
vom 04.10.2012 sind seitdem unverändert gültig. 
Zuletzt haben sich ab dem 01.04.2022 die Entgelte für das 
amtliche Kontrollpersonals um 1,73 Prozentpunkte erhöht. 
Des Weiteren haben sich diverse Sachkosten (Untersu-
chungskosten, Verbrauchsmaterial) erhöht und neue Sach-
kosten (Auditierung des Trichinenlabors, Pflegekosten für 
das EDV-Fachmodul) sind hinzugekommen. 
Neben Einmalzahlungen im Jahr 2023 bis Februar 2024 
wurde im aktuellen bis Ende 2024 geltenden Tarifabschluss 
eine weitere Entgelterhöhung um 11,5 % ab März 2024 be-
schlossen. 
Die in dem Entwurf der Gebührensatzung festgesetzten Ge-
bühren sind unter Berücksichtigung dieser Vorgaben kos-
tendeckend kalkuliert und überschreiten die Pflichtgebüh-
ren, da die Pflichtgebühren nicht ausreichen, um die im Kreis  
 
 

 
Lippe entstehenden Kosten der amtlichen Kontrollen zu de-
cken (siehe An-lagen 3 und 5 sowie die Erläuterungen in An-
lage 6 hierzu). 
Die Gesamtkosten der Amtshandlungen auf dem Gebiet der 
Fleischhygiene werden in der vorliegenden Fleischhygiene-
satzung ab Geltung der Satzung für die Jahre 2024 bis 2026 
für einen 12-monatigen Zeit-raum auf voraussichtlich durch-
schnittlich 360.766 EUR kalkuliert. Hierbei wurde der Durch-
schnitt der Schlachtzahlen der Jahre 2021 und 2022 zu-
grunde gelegt. Die Stückvergütungen wurden auf der Grund-
lage des für das Jahr 2023 geltenden Vergütungstarifvertra-
ges und eines Zuschlages für die in 2024 vereinbarte Anhe-
bung der tariflichen Stückvergütungen um 11,5 Prozent zu-
grunde gelegt. Von der Gesamtsumme entfallen auf 
 

 
 
Die neue Satzung legt den Regelungen der EU-Kontrollver-
ordnung entsprechend wie bisher für amtliche Kontrollen in 
Schlachtbetrieben eine Gebühr je Tier fest. Die verursa-
chungsgerechte Zuordnung der gesamten Kosten ergibt 
sich aus der Anlage 3. 
Zur Förderung der in Lippe ansässigen handwerklich orga-
nisierten kleinen Schlachtbetriebe wurde in der bisherigen 
Gebührenstaffel eine Angleichung der kleinsten Staffel-
größe an die zweitkleinste vorgenommen und die sich dann 
ergebende Gebühr wurde zudem um 15% abgesenkt. Dies 
soll auch für die Zukunft vorgenommen werden. Hierzu wird 
auf die Anlage 3 verwiesen. Die Gebühreneinnahme redu-
ziert sich um rd. 57.000 € = -15,8 %, vgl. hierzu Anlage 4. 
Im Hinblick auf die strategische Zielplanung des Kreises 
Lippe und die darin verankerte Förderung der regionalen 
und der Direktvermarktung (Umwelt- und Klimaschutz) so-
wie des Mehrwerts der regionalen Wert-schöpfung (Wirt-
schaftsförderung) hier ansässiger Betriebe erscheint eine 
Übernahme von 15% der Kosten für die Fleischbeschau aus 
dem steuerfinanzierten Haushalts trotz der angespannten 
Haushaltslage und der laufenden Aufgabenkritik angemes-
sen. 
Auswirkungen auf die Preisgestaltung: Bei den Preisen für 
Rinderhälften (Jungbullen) beträgt der Anteil der Gebühren 
14 ct – 21 ct / kg (Anstieg 6 ct. - 10 ct / kg), bei Schweine-
hälften rd. 13 ct – 21 ct / kg (Anstieg rd. 4 – 9 ct / kg). 
2. Umsetzung der Transparenzvorgaben nach der VO (EU) 
2017/625 
Nach Artikel 85 Absatz 1 der EU-Kontrollverordnung ge-
währleisten die Mitgliedstaaten ein hohes Maß an Transpa-
renz hinsichtlich der Gebühren oder Abgaben für amtliche 
Kontrollen insbesondere in Bezug auf 
- die Methode zur Festsetzung der Gebühren oder Abgaben 
und die dafür verwendeten Daten, 
- die Höhe der Gebühren oder Abgaben, die für jede Unter-
nehmenskategorie und für jede Kategorie von amtlichen 
Kontrollen oder anderen amtlichen Tätigkeiten erhoben wer-
den, 
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- die Aufschlüsselung der Kosten gemäß Artikel 81 der EU-
Kontrollverordnung (Kostenarten z.B. Kosten für Löhne, So-
zialversicherung, Altersruhegeld, Einrichtung und Ausrüs-
tung, Instandhaltung, Verbrauchsgüter, Schulungen, Reise-
kosten, Laborkosten). 
Artikel 85 Absatz 2 EU-Kontrollverordnung verlangt, dass 
jede zuständige Behörde die vorgenannten Informationen 
für jeden Bezugszeitraum sowie die entstehenden Kosten 
öffentlich zugänglich macht. Die damit geforderten Informa-
tionen ergeben sich aus den Anlagen 3 und 4. 
 
3. Zusammenfassung 
Aufgrund gestiegener Personal- und Sachkosten und geän-
derter Rechtslage ist eine Neufassung der zur-zeit gelten-
den Gebührensatzung erforderlich. Diese Satzung soll zum 
01.01.2024 in Kraft treten. 
Vor Erlass der neuen Satzung ist den betroffenen Unterneh-
men und den Fachverbänden im Rahmen des vorgeschrie-
benen Konsultationsverfahrens Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In Vertretung 
 
 
gez. Grabbe 
Verwaltungsvorstand I 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
1. Entwurf der Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
Amtshandlungen auf dem Gebiet der Fleischhygiene 
2. Synopse (Gegenüberstellung alte Satzung und Entwurf 
Neufassung) 
3. Gebührenkalkulation 
4. Herleitung der satzungsgemäßen Tarifstaffel 
5. Vergleichsberechnung Mindestgebühr 
6. Erläuterungen zu Anlagen 3 und 5 
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Anlage 6 zu Vorlage 132/2023 
 
Erläuterungen zu Anlage 3 – Gebührenkalkulation 
Aufschlüsselung der Kosten und Gebührenkalkulation ent-
sprechend Artikel 85 der VO (EU) 2017/625 anhand der 
durchschnittlichen jährlichen Schlachtzahlen von 2021 und 
2022 - Gebühren in Kleinbetrieben und bei Hausschlachtun-
gen - 
Spalte 1 
Hier ist Gebührenstruktur der Fleischhygienegebührensat-
zung nach Tierarten dargestellt. 
Spalte 2 
Angegeben ist die Anzahl (Stückzahlen) der durchschnittlich 
in der jeweiligen Staffel in den Jahren 2021 und 2022 ge-
schlachteten Tiere, erfasst ist damit um ein möglichst nah-
liegen-der Jahreszeitraum vor Gültigkeit der neuen Gebüh-
rensatzung. 
Spalte 3 
Die Spalte beinhaltet die tariflichen Kosten des nach Stück-
vergütung bezahlten Fleischuntersuchungspersonals, das 
direkt vor Ort in den einzelnen Betrieben tätig wird. Nicht ein-
gerechnet sind hier die Personalkosten für die Untersuchung 
der Trichinenproben im Trichinenlabor – s. Spalte 12. 
Spalte 4 
Die Spalte beinhaltet die sich daraus ergebenden Personal-
kosten. 
Spalte 6 und 7 
In diesen Spalten sind die tariflichen Stückvergütungszu-
schläge berechnet, welche sich aus einer Auswertung der 
Gehaltsabrechnung ergibt. 
Spalte 8 
Summe aus tariflichen Stückvergütungen und tariflichen Zu-
schlägen. 
Spalte 9 
Hier sind die allgemeinen tariflichen Zuschläge auf die 
Stückvergütungen erfasst (als Ausgleich für Urlaub, Feier-
tage und Krankheit etc. 
Spalten 10-12 
Hier sind die gesetzlichen Lohnnebenkosten erfasst. 
Spalte 13 
Summe der direkt zugeordneten Personalkosten 
Spalte 14 und 15 
Hier sind die Kosten des fest angestellten Fachpersonals im 
Fachgebiet 390 und im Personalservice für Personalsach-
bearbeitung und die Gehaltsabrechnung erfasst. 
Spalte 16 
Summe der Personalaufwendungen 
Spalte 18 Anlage 6 zu Vorlage 132/2023 
Seite 2 von 3 
Verwaltungsgemeinkosten. Hierbei handelt es sich den ein-
heitlich für das ganze Haus ermittelten prozentualen Betrag 
für Verwaltungsgemeinkosten. Dabei handelt es sich den 
produkt- und leistungsscharf ermittelten Netto-Betrag für alle 
zentralen Dienstleistungen (hier: ohne Ausbildung) geteilt 
durch die gesamten Personalaufwendungen des Kreises. 

 
Spalten 19 – 33 
In diesen Spalten sind die im Zusammenhang mit der Flei-
schuntersuchung einbezogenen zurechenbaren Sachkos-
ten abgebildet. Es handelt sich um Kosten nach Artikel 81 
Buch-stabe b bzw. c der VO (EU) 2017/625, grundsätzlich 
errechnet aus dem Durchschnitt der Jahre 2021 und 2022 
zzgl. der erstmalig im Jahr 2023 angefallenen Pflegekosten 
für die Software (2.094,40 €). Nicht eingerechnet sind hier 
die Sachkosten für die Untersuchung der Trichinenproben 
im Trichinenlabor und die Kosten für die Rückstandsunter-
suchungen. 
Spalte 36 
Die Spalte enthält die auf die jeweilige Tierart eingerechne-
ten Reisekosten ohne die Reise-kosten für den Transport 
der Trichinenproben –s. Sp. 43-48. Es handelt sich um Kos-
ten nach Artikel 81 Buchstabe f unter Beachtung des Artikels 
82 Absatz 2 der VO (EU) 2017/625. 
Spalten 43-48 
Diese Spalten enthalten die Untersuchungskosten (Perso-
nal- und Sachkosten) des Trichinenlabors. Der Gesamtbe-
trag errechnet sich aus den Sachkosten in Höhe von 2.862 
€ sowie den für den Transport und die Untersuchung der 
Proben nach Artikel 81 Buchstabe a der VO (EU) 2017/625 
berechneten Personalkosten in Höhe von 16.650 € sowie 
den Fahrtkosten in Höhe von 4.111 € nach Artikel 81 Buch-
stabe f unter Beachtung des Artikels 82 Absatz 2 der VO 
(EU) 2017/625. Bei den Sachkosten handelt sich um Kosten 
nach Artikel 81 Buch-stabe b bzw. c der VO (EU) 2017/625, 
errechnet aus dem Verbrauch im Durchschnitt der Jahre 
2021 und 2022. 
Spalte 48 A 
Verwaltungsgemeinkosten auf die Personalaufwendungen 
im Trichinenlabor. 
Spalte 49 
Personal- und Sachkosten einschließlich Trichinenlabor und 
Verwaltungsgemeinkosten. 
Spalte 50 
Kosten für Rückstandsuntersuchungen. Hier sind die Kosten 
für die amtlichen Rückstands-untersuchungen nach dem na-
tionalen Rückstandskontrollplan erfasst. Der ausgewiesene 
Betrag je Tier für die jeweilige Tierart ergibt sich aus der be-
treffenden Tarifstelle der All-gemeinen Verwaltungsgebüh-
renordnung NRW. Es handelt sich um Kosten nach Artikel 
81 Buchstabe g der VO (EU) 2017/625. 
Spalte 52 
Stückkosten pro Tier in der jeweiligen Staffel. 
Spalte 53 
Sich daraus errechnende Gesamtgebühren auf der Grund-
lage des Durchschnitts er Schlacht-zahlen 2021-2022. 
Spalten 54-55 
Zum Vergleich: Stückgebühren und Gebühren auf der 
Grundlage der Gebührensatzung 2012. Anlage 6 zu Vorlage 
132/2023 
Seite 3 von 3 
Erläuterungen zur Anlage 5 zur Beschlussvorlage 
Vergleichsberechnung nach EU-Pauschalen bzw. nach 
Pauschalgebühren der 
AVerwGebO NRW 
Nach Artikel 79 Absatz 1 Buchstabe b der VO (EU) 2017/625 
müssen für die bezeichneten amtlichen Kontrollen die in An-
hang IV Kapitel II der Verordnung genannten Pflichtgebüh-
ren erhoben werden. Hiervon können die Kreise gemäß Ar-
tikel 79 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung bis zur Höhe 
der tatsächlich anfallenden Kosten nach oben abweichen. 
Die Tabelle vergleicht die kalkulierten Gesamtkosten für die 
amtlichen Kontrolltätigkeiten im Bereich Rotfleisch in den 
Kleinbetrieben mit den Gebühren, die bei einer Erhebung  
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von Pflichtgebührenbeträgen entsprechend Artikel 79 Ab-
satz 1 b der VO (EU) 2017/625 eingenommen werden könn-
ten. 
Der Vergleich zeigt, dass bei Erhebung der Pflichtgebühren 
eine Kostendeckung nicht möglich ist. Es errechnet sich ein 
Defizit von rd. 300.000 €. 

Kr.Bl.Lippe 29.09.2023 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,51 € 

Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 
Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  

Konto 18 bei der Sparkasse Detmold (BLZ 476 501 30). 
Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  

Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 
Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


